
Aufsichtsrat
Beitrag von „Glubberer_69“ vom 30. Juni 2020, 17:07

Hier unter II.:

„§ 5 Absatz 2 schafft als Sonderregelung zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB die gesetzlichen
Voraussetzungen, um auch ohne ausdrückliche Ermächtigung in der Satzung,

„virtuelle“ Mitgliederversammlungen durchzuführen. “

‼️

Dr. Rafael Hörmann: Update: Coronavirus (Covid-19) - Mitgliederversammlung und
Vorstandssitzungen online abhalten | Vereinsrecht.de
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